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Da die Verwaltungsbehörde die Holzhändler nicht plagen, sondern

nur zur Befolgung der Gesetze und Reglemente anhalten wollte, so wurde
eine Verständigung angebahnt. Nach derselben wurden die Inspektionen
über die Holzschläge auf den Monat Juni verschoben, die Erperlenge-
bühren aber den Holzhändlergcsellschaften überwunden; über dieses wurde
festgesetzt, daß die Bußen per Quadratruthe eigenmächtig abgeholzten
Bodens 1 Frkn, betragen sollen. Einige Holzhändler haben sich, wenn
auch mit Widerwillen, gefügt, andere dagegen nicht.

Wie viele Schläge hätte man verhindern können, wenn man diese

Maßregel schon bei Erlassung des Gesetzes, also vor 12 Jahren, ge-
troffen hätte.

Druckfehler.
Seite 6 Z le 6 von oben lies Regaßeil statt Regazeil.

» „ 13 „ „ „ tlspisllas „ (lupillss.
„ », 19 „ » - „ srinAsu srinZoa.
» 7 3 „ „ „ illsititig », iirstitig.
», »,

21 „ „ rostfarbene „ rehfarbene.

k, »,
2 „ unten „ pries „ bwico.

» 8 3 oben „ Lmotselröi' „ Imotsolrör.

„ », 6
»» PkuuiZl'isoinseii „ Lumsiisoinsön.

», „ 13 „ „ », >Vulf „ FVulf.

„ „ 23 „ unten », LuitZirär „ 8uit?niw.
», „ 13 „ „ Lumbi », LsirilzuLU^.

», »,
7 „ „ „ vulZör vuIZas.

», <»
2 „ „ „ Hlirtillo Uistilla.

Alle Einsendungen sind an El. Landolt, Professor in Zürich, Rekla-

mationen betreffend die Zusendung des Blattes an Orell, Füßli ê- Comp.
daselbst zu adressiren.

Druck und Expedition von Orell. Füßli â Comp.
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